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Stadt Altentreptow

Vorlage

federführend:
Bau, Ordnung und Soziales

Vorlage-Nr:
Datum:
Verfasser:
Fachbereichsleiter/-in:

01/BV/856/2018
01.08.2018
Ellgoth, Claudia
Ellgoth, Claudia

Widerspruch des Bürgermeisters gegen den Beschluss 01/ BV/ 840/ 2018 der 
Stadtvertretung vom 03.07.2018
Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung des vorhabenbezogenen B- 
Plans Nr. 15 "Biogasanlage Thalberg" im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
Baugesetzbuch

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 29.08.2018 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der 
Stadtvertretung Altentreptow
Ö 04.09.2018 Finanzausschuss der Stadtvertretung
Ö 18.09.2018 Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö 02.10.2018 01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Der Bürgermeister hat mit Datum vom 12.07.2018 fristgerecht Widerspruch gegen den am 
03.07.2018 durch die Stadtvertretung gefassten Beschluss Nr. 01/ BV/ 840/ 2018 zur 
Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung des vorhabenbezogenen B- Plans Nr. 15 
„Biogasanlage Thalberg“ im vereinfachten Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch eingelegt.

Gem. § 33 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern muss 
die Stadtvertretung in der nächsten Sitzung den Widerspruch behandeln und darüber befinden.

Im Anhang ist  die Stellungnahme der unteren Rechtsaufsichtsbehörde beigefügt. Diese geht 
davon aus, das der ablehnende Beschluss nicht nur das Wohl der Stadt gefährdet sondern auch 
im Widerspruch zu § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB steht. Um im Rechtsverkehr  hier Klarheit  zu 
erreichen, ist die Stadtvertretung Altentreptow verpflichtet,  den vorgenannten 
Bebauungsplan  aufzuheben.

2. Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung gibt dem Widerspruch des Bürgermeisters mit Datum vom 12.07.2018 
gegen den Beschluss Nr. 01/ BV/ 840/ 2018 zur Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung des 
vorhabenbezogenen B- Plans Nr. 15 „Biogasanlage Thalberg“ im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 Baugesetzbuch statt. 

In der Folge wird der Vorlage 01/BV840/2018 zugestimmt.

Anlage/n:

Widerspruch des Bürgermeisters zum Beschluss Nr. 01/ BV/ 840/ 2018 der Stadtvertretung 
vom 03.07.2018
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Stellungnahme untere Rechtsaufsichtsbehörde LK MSE vom 06.08.2018



Stadt Altentreptow
Der Bürgermeister

Stadt Altentreptow, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow

Stadtvertretervorsteher
Herrn Bengelsdorf
Mittelstraße 10
17087 Altentreptow

Bereich:
Ansprechpartner:
E-Mail:

Telefon:
Fax:
Verwaltungsstandort:

Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow

Zentrale Verwaltung und Finanzen

Silvana Knebler
s.knebler@altentreptow.de

03961 2551 - 111
03961 2551 - 181

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Mein Zeichen
Kne/Gremien

Datum:
12.07.2018

Widerspruch
gegen den Beschluss 01/BV/840/2018 der Stadtvertretung vom 03.07.2018
Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung des
vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 15 „ Biogasanlage Thalberg" im vereinfachten
Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch

Sehr geehrter Stadtvertretervorsteher Herr Bengelsdorf,

gemäß § 33 Abs. 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
widerspreche ich dem am 03.07.2018 gefassten Beschluss (01/BV/840/2018) der
Stadtvertretung:
Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Aufhebung des
vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 15 „ Biogasanlage Thalberg" im vereinfachten
Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch

Durch den Beschluss wird das Wohl der Stadt Altentreptow gefährdet.

Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.

Die Stadtvertretung muss über die Angelegenheit in der nächsten Sitzung beraten.

Begründung

Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 Kommunalverfassung M-V kann der Bürgermeister einem
Beschluss widersprechen, wenn dieser das Wohl der Stadt Altentreptow gefährdet.
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Die Stadtvertretung Altentreptow hat am 03.07.2018 den Beschluss zur Einleitung des
Verfahrens zur Aufhebung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 15 „ Biogasanlage
Thalberg" im vereinfachten Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch — Vorlage
01/BV/840/2018 mit 6 Ja-Stimmen, 6-Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen
abgelehnt.

Der Vorlage war als Anlage das Kurzgutachten des Fachanwaltes für Bau- und
Architektenrecht, Herrn Wurzer, vom 23.05.2018 beigefügt. Herr Wurzer stellte den
Sachverhalt und die Rechtsfolge sehr ausführlich dar. lm Ergebnis der Gutachtens
stellte er fest, dass ein Unterlassen der nach § 12 Abs. 6 BGB bestehenden
gesetzlichen Pflicht zur Aufhebung eines nicht realisierbaren vorhabenbezogenen B-
Planes ein gesetzlicher Verstoß sowie eine Amtspflichtverletzung der kommunalen
Organträger darstellt, die im Fall negativer fiskalischer Auswirkungen strafrechtlich
relevant ist und von den Strafverfolgungsbehörden entsprechend geahndet werden
kann.

lm Vorfeld wurde zum Sachverhalt ,,Aufhebung B-Plan" mit der Bauaufsichtsbehörde
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Gespräch mit Herrn Dr. Podeyn,
Frau Rackow und Frau Schultz geführt. Auch hier wurde die rechtliche Auffassung
vertreten, dass der B-Plan aufzuheben ist.

Der § 12 Abs. 6 BauGB enthält eine Soll-Vorschrift. Es wird ein Ermessen eingeräumt,
dass aber ausdrücklich zu erkennen gibt, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die
Entscheidung im Regelfall einen bestimmten Sinn ergeben soll.

Nach Auffassung der Verwaltung ist das Ermessen in diesem Fall auf „Null" reduziert,
da das verfolgte Planungsziel mit den dort enthaltenen Festsetzungen zur Art und Maß
der baulichen Nutzung nicht umgesetzt werden kann. Der Vorhabenträger C4 ist weder
Eigentümer der Biogasanlage, noch verfügt er über einen langjährigen
Nutzungsvertrag sowie die im Durchführungs- und Erschließungsvertrag vom
20.03.2014 zum B-Plan Nr. 15 „Biogasanlage Thalberg" die festgelegten
Vertragsfristen abgelaufen sind. Es gibt auch keinen anderen Vorhabenträger, so
dass die im B-Plan enthaltenen Festsetzungen auch nicht anderweitig umsetzbar sind.

Demzufolge hat die Stadt Altentreptow hier einen B-Plan vorliegen, der ausschließlich
negative Zielrichtungen enthält und aus diesem Grund aus heutiger Sicht eine
unzulässige Verhinderungsplanung darstellt.

Mit dieser Entscheidung wird das Wohl der Stadt Altentreptow gefährdet, da dem
Antragsteller die Ablehnung des Antrages mittels Verwaltungsakt bekanntzugeben ist.
Somit wird der Rechtsweg eröffnet. Dies bedeutet für die Stadt Altentreptow, dass bei
einer Entscheidung des Gerichtes zugunsten des Antragstellers die Kosten des
Verfahrens, die Anwaltskosten des Klägers sowie Schadensersatzforderungen zu
tragen sind.
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Aufgrund der namentlich erfolgten Abstimmung kommt hinzu, dass auch die
Stadtvertreter strafrechtlich wegen Amtspflichtverletzung belangt werden können. Dies
kann losgelöst vom Klageverfahren erfolgen. Damit würde das Vertrauen der Bürger
der Stadt Altentreptow in die kommunalen Organträger erheblich geschädigt werden.

Denn die Organträger haben sich mit der Wahl verpflichtet, ihre Aufgaben im Rahmen
der geltenden Gesetze auszuüben.

Entsprechend § 33 Abs. 1 KV ist es meine Pflicht, dem Beschluss zu widersprechen.
Ein Ermessensspielraum gibt es hier nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Bartr
Bürgermeister

nachrichtlich an:
alle Fraktionsvorsitzenden
stellv. Stadtvertretervorsteher
Frau Hoffmann
Herrn Rienitz
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Der Landrat
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
als untere Rechtsaufsichtsbehörde
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Platanenstraße 43, 17033 Neubrandenburg

Stadt Altentreptow
Der Bürgermeister
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow

Regionalstandort
Neubrandenburg
Rechts- und Kommunalaufsichtsamt/
allgemeine Rechtsaufsicht
Auskunft erteilt: Kathrin Schmidt

E-Mail: kathrin.schmidt@lk-seenplatte.de
Zimmer: Haus 6-3.097
Telefon: 0395-57087 2139
Fax: 0395- 57087 5960

PT

0 7. Aug. 2018

7b1I1 )

Ihr Zeichen: lhre Nachricht vom: Mein Zeichen: Datum:
303.0-2.1(004)18-314 6. August 2018

Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 15 „Biogasanlage Thalberg"
Beschluss der Stadtvertretung zur Vorlage 01/BV840/2018
Widerspruch des Bürgermeisters vom 12. Juli 2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bartl,

mit Schreiben vom 5. Juli 2018 haben Sie mir den Sachstand in der vorgenannten Angele-
genheit geschildert und darum gebeten zu prüfen, mit welchen lnstrumentarien die Rechts-
aufsichtsbehörde vorliegend tätig werden könnte.

Telefonisch habe ich mit Frau Knebler erörtert, dass auch die Ablehnung der Verwaltungs-
vorlage Beschlusscharakter hat und lhnen insoweit die Möglichkeit des Widerspruches eröff-
net.

Mit Schreiben vom 12. Juli 2018 haben Sie Widerspruch gegen den Beschluss der Stadtver-
tretung vom 3. Juli 2018 eingelegt und mir eine Kopie davon übersandt. Aufgrund lhres Wi-
derspruches muss sich die Stadtvertretung Altentreptow in ihrer nächsten Sitzung erneut mit
der Angelegenheit befassen und über ihren Widerspruch entscheiden. Erachtet Sie diesen
als berechtigt, hat sie eine erneute Sachentscheidung zu treffen.

Im Hinblick darauf gebe ich folgende rechtsaufsichtlichen Hinweise:

lch gehe davon aus, dass der Widerspruch frist- und formgerecht im Sinne des § 33 Abs. 1
KV M-V eingelegt worden ist.

Der (ablehnende) Beschluss dürfte nicht nur das Wohl der Stadt Altentreptow gefährden,
sondern auch im Widerspruch zu § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB stehen. Danach muss der Vor-
habenträger tatsächlich in der Lage sein, das Vorhaben durchzuführen. 1st der Vorhabenträ-
ger nicht Eigentümer oder Verfügungsberechtigter hinsichtlich aller Flächen, die zur Über-
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bauung vorgesehen sind, ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan wegen eines Verstoßes
gegen § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB unwirksam. Dieser Verstoß führt zur Unwirksamkeit des
gesamten Bebauungsplanes. Vorsorglich verweise ich in diesem Zusammenhang beispiel-
haft auf die Entscheidung des VGH München vom 11. Mai 2018 — 15 N 17.1175.

Um im Rechtsverkehr hier Klarheit zu erreichen, ist die Stadtvertretung Altentreptow ver-
pflichtet, den vorgenannten Bebauungsplan und Beachtung kommunalverfassungsrechtlicher
Vorgaben (Mitwirkungsverbot) aufzuheben. Auf etwaige Rechtsfolgen ist im vorgelegten
Kurzgutachten Bezug genommen worden.

Im Hinblick auf die Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung wird zur Vermeidung
rechtsaufsichtlichen Tätigwerdens empfohlen, im Zuge der Beschlussfassung zum Wider-
spruch des Bürgermeisters diesem stattzugeben und in der Folge der Vorlage
01/BV/840/2018 zuzustimmen.

Zur Vervoliständigung meiner Unterlagen bitte ich mich über das abschließende Ergebnis in
dieser Sache zu informieren.

Mit freundlicheGrüßen
im Auftrag / / , ,

Kathrin Schmidt
t 0 «

Sachgebietsleiterin
allg. Rechtsaufsicht
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